
FC Aufenthaltsgestattung  - FC Duldung

Ausländer-

behörde

Ausländer-

behörde
Spieler, die zum Verlassen des Landkreises eine Genehmigung 

benötigen. Diese Spieler müssen sich eine Genehmigung bei der 

Ausländerbehörde abholen, um die Grenze zu überschreiten.         

Bei Verstoß: 1 Minute Zeitstrafe.

„Illegal im Strafraum“ – das Spiel auf der Kreisgrenze
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2 Spieler in jedem Team haben eine Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung 

und dürfen den Landkreis nicht verlassen (§ 56 AsylVfG, § 61 AufenthG).


